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§ 18. Die russischen Fronvögte und der englische Protest

anlassenden Tatsachen“ überaus bedauerlich fände, jedoch nicht in
der Lage sei, in eine Erörterung der russischen Innenpolitik einzu¬
treten. Als dann in London Vorbereitungen zu einem Protestmeeting
getroffen wurden, beeilte sich die russische Regierung zu erklären,
daß sie keinerlei neue antijüdische Maßnahmen erwäge, worauf
die beabsichtigte Volkskundgebung abgesagt wurde. Gegen die Ein¬
berufung der Volksversammlung soll sich namentlich der jüdische
Lord Mayor von London Henry Isaacs ausgesprochen haben, der dem
Brauche gemäß in dieser Versammlung den Vorsitz hätte führen
müssen. Hierin kam das „Taktgefühl“ zum Ausdruck, das für die
„Knechtschaft in der Freiheit“ so charakteristisch und der Feigheit
zum Verwechseln ähnlich ist.

Die um die Beschwichtigung der öffentlichen Meinung des Aus¬

lands besorgte russische Regierung schien es zugleich darauf abge¬

sehen zu haben, die Unruhe, die sich der russischen Juden bemäch¬
tigt hatte, noch weiter zu verschärfen. Die aus Petersburg versandten
Geheimprojekte und vertraulichen Rundschreiben hatten bei der
Obrigkeit in der Provinz lebhaftesten Anklang gefunden. Mehreren
Vertretern dieser Obrigkeit fiel es plötzlich ein, den Juden eine po¬

lizeiliche Erziehung angedeihen zu lassen. Wie auf ein verabredetes
Zeichen wandten sich die Gouverneure in den Sommermonaten des

Jahres 1890 bald da, bald dort an die Polizeibehörden mit Rund¬
erlassen, in denen auf die „Frechheit“ der Juden hingewiesen wurde,
die es unterließen, vor den russischen Beamten auf der Straße den
Hut zu ziehen und ihnen überhaupt gebührenden Respekt zu erwei¬
sen. Der Runderlaß, in dem der Gouverneur von Mohilew ausdrück¬
lich vorgeschrieben hatte, den Juden Bürgerzucht und Ehrfurcht vor
dem Beamtenrang beizubringen, wurde von den Kreishauptleuten den
Häuptern der jüdischen Gemeinden unter Hinzufügung entsprechen¬
der Drohungen bekanntgegeben, wobei den Juden in einer Stadt sogar
erklärt wurde, daß die Ungefügigen eine öffentliche Prügelstrafe zu
gewärtigen hätten. Der als engstirniger Despot bekannte Stadthaupt¬
mann von Odessa Selenoj wies die Polizei an, „der an den Brenn¬
punkten des Verkehrs auffallenden Dreistigkeit der Juden Einhalt
zu. gebieten“ und sie insbesondere dazu anzuhalten, „in den Vorort¬
zügen den Personen, deren Uniform von ihrer hohen Stellung zeugt“,
die Sitzplätze zu überlassen. Nicht weniger brutal war der Ausfall, zu
dem sich der Generalgouverneur von Wilna Kachanow verstieg: in
12 Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Yolkes, Bd. X
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